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Zeitschriftenprofil+Leserzielgruppen
AutomobilWirtschaft informiert ihre Leser über marktbeeinflussende Trends der

• Vermarktung von Autos, Autoteilen und Kfz-Zubehör
• Absatzentwicklung im Auto- und Autoteilemarkt
• Unternehmensentwicklungen in der Automobilwirtschaft
• Produktion von Automobilen und Autoteilen
• Produktentwicklung Öl-, Reifen- und Kfz-Teileindustrie

AutomobilWirtschaft stellt interessante Unternehmen und Persönlichkeiten der
Autobranche vor und berichtet über wegweisende neue Produkte, Marketingaktionen
und Managementmethoden. Sie informiert über wichtige betriebswirtschaftliche,
rechtliche und steuerliche Fakten für den Autohandel, Autoteilehandel, Kfz-Werkstätten
und Kfz-Teileindustrie.

AutomobilWirtschaft ist ein unabhängiges und kritisches Magazin. Sie analysiert unter-
nehmerische Entwicklungen am Auto- und Autoteilemarkt und lässt Fachleute für Markt-
strömungen und den Vertrieb von Automotive-Produkten zu Wort kommen. Sie berichtet
von wichtigen Messen, Fach- und Verbandstagungen.

AutomobilWirtschaft ist das wirtschaftlich orientierte Partnermagazin der technischen
Fachzeitschrift KRAFTHAND. Sie geht an Unternehmer, Geschäftsführer, Einkaufs- und
Vertriebsleiter von

• Autohäusern und Automobil-Vertragswerkstätten
• Freien Kfz-Betrieben und Kfz-Systemwerkstätten
• Betrieben des Autoteile-Großhandels (alle GVA-Mitglieder)
• Automobilherstellern und Autoteileproduzenten bzw. -vermarktern
• Einzelhandelsunternehmen von Autoteilen, Ölen und Zubehör

AutomobilWirtschaft erscheint viermal jährlich – in den Monaten März, Juni,
September und Dezember.

AutomobilWirtschaft erreicht im Wechselversand über 40.000 Branchenbetriebe des
Kfz-Gewerbes, der Automobilindustrie und der Autoteilehändler. Die Druckauflage ist
IVW-geprüft.

Profil & Personen
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Ausgabe
Heft-Nr. Termine

Erscheinungstermin:
26. 3. 2009
Anzeigenschluss:
13. 3. 2009

Erscheinungstermin:
8. 6. 2009
Anzeigenschluss:
25. 5. 2009

Erscheinungstermin:
5. 9. 2009
Anzeigenschluss:
21. 8. 2009

Erscheinungstermin:
5. 12. 2009
Anzeigenschluss:
23. 11. 2009

• Bericht vom Genfer Automobilsalon
(5. 3. – 15. 3. 2009)

• Vorschau auf die AMI /AMITEC
Leipzig (28. 3. – 5. 4. 2009)

• Bericht von der AMI /AMITEC

• Vorschau auf die
IAA 2009

• Messeheft zur
IAA Frankfurt (17. – 27. 9. 2009)

• Vorschau auf EQUIP’ AUTO
Paris (13. – 18. 10. 2009)

• Berichte von der IAA, EQUIP’ AUTO
und CARAT-Leistungsmesse

Schwerpunktthema Produktfokus Messeberichte

Themen- und Erscheinungsplan 2009

Umbruch in der Autobranche
Die GVO steht auf dem Prüfstand und einige
Automobilhersteller prüfen ihr Niederlassungs-
konzept. Kommt es zu einer Neuordnung beim
Automobilhandel?

Konzentration im Teilehandel
Die Kfz-Teilehersteller müssen immer mehr Aufgaben
von den Automobilherstellern übernehmen.
Vom freien Teilehandel erwarten die Teilehersteller
dies ebenfalls. Nur große Unternehmen können das
leisten. Welche?

Die Autoindustrie im Übergang
Kein Zweifel: Der Elektroantrieb wird kommen. Doch
nur vorsichtig und in kleinen Schritten. Denn viele
Probleme müssen noch gelöst werden. Inzwischen
entwickelt die Industrie sinnvolle Übergangslösungen.

Neue Technik für den Autoservice
Die Fehlerdiagnose ist wegen der vielen elektrischen
und elektronischen „Helferlein“ in modernen Autos
inzwischen oft aufwändiger als der eigentliche
Reparaturvorgang. Wie ist das Problem in den Griff
zu bekommen?

Autotechnik 2009
• Antriebstechnik • Fahrwerkstechnik
• Bremsentechnik • Räder + Reifen

Winterservice
• Batterie + Licht • Reifen + Ketten
• Motoröl + Filter • Frostschutzmittel

Fit in den Frühling
• Abgasanlage
• Autopflege
• Elektrik /Elektronik
• Öle + Filter

• Räder + Reifen
• Stoßdämpfer
• Zündkerzen
• Zubehör

Sicher in den Urlaub
• Bremsbeläge
• Kupplung
• Stoßdämpfer

• Lenkungsteile
• Klimaanlage
• Navigation

Spezial: Finanz- und Versicherungs-
produkte

Spezial: Komfort- und Sicherheits-
zubehör

Spezial: Einrichtungen für Büro und
Werkstatt



1 Zeitschriftenformat: 210 mm breit, 297 mm hoch, DIN A4

2 Satzspiegel: 187 mm breit, 270 mm hoch
Spaltenzahl: 4 Spalten je 43 mm breit; 1/1 Seite = 1.080 mm

3 Druck- und Bindeverfahren: Bogenoffset, Klebebindung
Druckunterlagen:
• Bei Mehrfarbanzeigen Andruck, bei Vierfarbanzeigen Skala auf Zeitschriften-

originalpapier für verbindliche Druckwiedergabe erforderlich.
Bei Vierfarbandrucken Farbreihenfolge Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb (Euro-Skala).

• Druckdatenübermittlung: siehe Kasten unten rechts
• Ohne verbindlichen Andruck können wir für Texte, Abbildungen und Farben keine

Haftung übernehmen.

4 Termine:
Erscheinungsweise: 4x jährlich
Erscheinungstermin: siehe Themen- und Erscheinungsplan
Anzeigenschluss: siehe Themen- und Erscheinungsplan

5 Verlag: Krafthand Verlag Walter Schulz GmbH
Hausanschrift: Walter-Schulz-Straße 1, 86825 Bad Wörishofen
Postanschrift: Postfach 14 62, 86817 Bad Wörishofen
E-Mail: info@krafthand.de
Internet: www.krafthand.de

Anzeigenabteilung: Telefon: 0 82 47 / 30 07-52
Telefax: 0 82 47 / 30 07-76
E-Mail: anzeigen.kh@krafthand.de

6 Zahlungsbedingungen:
Zahlbar innerhalb 30 Tagen.
Bei Vorauszahlung 3 %, innerhalb 8 Tagen 2 % Skonto

Bankverbindungen:
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, BLZ 731 500 00, Konto-Nr. 103 184
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG, BLZ 731 600 00, Konto-Nr. 6 556
HypoVereinsbank Bad Wörishofen, BLZ 731 200 75, Konto-Nr. 2 080161665
Postbank München, BLZ 700 100 80, Konto-Nr. 47 939-807

P
Anzeigen-Preisliste 11
gültig ab 1. Januar 2009

Druckauflage: 23.170 Exemplare
Tatsächlich verbreitete Auflage: 22.951 Exemplare
IVW-geprüfter Zeitraum: 1. 7. 2007 – 30. 6. 2008

7 Anzeigenformate und Preise: Allen Preisen ist der jeweils gültige Mehrwertsteuersatz hinzuzurechnen.

Format Spaltenzahl Breite x Höhe Grundpreis s/w 2-farbig* 3-farbig* 4-farbig*
in mm € € € €

1/1 Seite 4-spaltig 187 x 270 5.160,– 5.735,– 6.310,– 6.885,–

Juniorpage 3-spaltig 139 x 190 2.840,– 3.280,– 3.720,– 4.160,–

1/2 Seite 2-spaltig (hoch) 091 x 270 2.580,– 3.020,– 3.460,– 3.900,–
4-spaltig (quer) 187 x 134

1/3 Seite 11/2 -spaltig (hoch) 059 x 270 1.720,– 2.140,– 2.560,– 2.980,–
4-spaltig (quer) 187 x 090



8 Vorzugsplatzierungen:
• Titelseite € 8.000,–
• 2. Umschlagseite (vierfarbig) € 6.885,–
• 4. Umschlagseite (vierfarbig) € 6.885,–
• Bindende Plazierungsvorschriften: 10 % vom Bruttopreis s/w

9 Farbzuschläge:
rabattfähig
Für Sonderfarben werden unabhängig vom Anzeigenformat zusätzlich € 580,–
pro Farbe auf den jeweils aufgeführten Preis berechnet.

10 Formatzuschläge:
rabattfähig
Für angeschnittene Seiten oder über Bund 10 % vom Bruttopreis s/w.
(Beschnittzugabe 3 x 3 x 3 x 3 mm)
Weitere Angaben auf Anfrage.

11 Rabatte: bei Abnahme innerhalb 12 Monaten

Mengenstaffel Malstaffel

1 Seiten 05 % 2 Anzeigen 05 %
2 Seiten 10 % 4 Anzeigen 10 %
3 Seiten 15 % 6 Anzeigen 15 %

12 Einhefter: Auf Anfrage

13 Beilagen:
Lose eingelegt, maximale Größe 195 � 285 mm.
Preise bis 25 g Gesamtgewicht pro ‰ € 270,–
je weiteren 5 g Gesamtgewicht pro ‰ € 220,–

15 Aufgeklebte Postkarten, Warenmuster, u.ä.:
Auf Anfrage.

16 Versandanschrift:
Holzmann Druck, Gewerbestraße 2, 86825 Bad Wörishofen
Liefervermerk: AutomobilWirtschaft, Ausgabe ___
Anlieferung bis zum Anzeigenschlusstermin
(siehe Themen- und Erscheinungsplan)

Übermittlung der Anzeigendaten:
So können Dateien zu uns übermittelt werden:

E-Mail-Übertragung an: anzeigen.kh@krafthand.de

• Bitte bei der Übertragung auf die Größe der Datei achten.
Maximale Übermittlungsgröße per E-Mail: 7 MB

FTP-Übertragung möglich

• Wir können Ihre Datei von Ihrem FTP-Server downloaden.
Hierzu benötigen wir Ihre Zugangsdaten per E-Mail.

• Sie können Ihre Datei auf unseren FTP-Server uploaden.
Hierzu erhalten Sie auf Anfrage unsere Zugangsdaten per E-Mail.

Ansprechpartner bei Fragen zur Datenerstellung und Übermittlung:

Telefon Grafik /Herstellung: 0 82 47 / 30 07-65 Martin Dörfler oder
0 82 47 / 30 07-84 Stefanie Schmaus

Evelyn Adler

1/4 Seite 1-spaltig (hoch) 043 x 270 1.290,– 1.660,– 2.030,– 2.400,–
2-spaltig 091 x 134
4-spaltig (quer) 187 x 065

1/8 Seite 2-spaltig 091 x 065 645,– 960,– 1.275,– 1.590,–
4-spaltig (quer) 187 x 032
1-spaltig (hoch) 043 x 134



Anzeigenformate
gültig ab 1. Januar 2009

2/1 über Bund
198 x 270 mm
(je Seite + 3 mm Beschnitt im Bund)

1/1
187 x 270

2/3 hoch
123 x 270

2/3 quer
187 x 180

3/4 hoch
139 x 270

3/4 quer
187 x 200

2/1 über Bund angeschnitten:
210 x 297 mm (+ Beschnitt)

1/1angeschnitten

210 x 297
(+ Beschnitt)

3/4 hoch
150 x 297
(+ Beschnitt)

3/4 quer
210 x 220
(+ Beschnitt)

2/3 hoch
135 x 297
(+ Beschnitt)

2/3 quer
210 x 200
(+ Beschnitt)

1/2 hoch
91 x 270

1/2 quer
187 x 134

1/3 hoch
59 x 270

1/3 quer
187 x 90

1/4 2-spaltig
91 x 134

1/4 hoch
43 x 270

1/4 quer
187 x 65

Juniorpage
139 x 190

Juniorpage
150 x 211
(+ Beschnitt)

1/2 hoch
102 x 297
(+ Beschnitt)

1/2 quer
210 x 154
(+ Beschnitt)

1/3 hoch
70 x 297
(+ Beschnitt)

1/3 quer
210 x 110
(+ Beschnitt)

1/4 2-spaltig
102 x 154
(+ Beschnitt)

1/4 hoch
54 x 297
(+ Beschnitt)

1/4 quer
210 x 82
(+ Beschnitt)

Formate im Satzspiegel Formate über Satzspiegel

Beschnitt in der Mitte 3 mm, bei überlaufendem Motiv
zuzüglich 5 mm Überlappung je Seite.

Beschnitt in der Mitte 3 mm, bei überlaufendem Motiv
zuzüglich 5 mm Überlappung je Seite.

linke Seite rechte Seitelinke Seite rechte Seite

zuzüglich Beschnittzugabe: je Schnittkante 3 mm
(Schnittkanten siehe Skizzen)



Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Anzeigen und andere Werbemittel in Zeitungen und Zeitschriften

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwischen
Verlag und Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel
(nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) von Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten (nach-
folgend insgesamt als „Werbungtreibende“ bezeichnet) in einer Zeitung oder Zeitschrift zum Zweck der
Verbreitung.

2. Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung der dem Werbung-
treibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen Veröffentlichungen auf Abruf des
Auftraggebers erfolgen. Rabatte werden nicht gewährt für Unternehmen, deren Geschäftszweck unter anderem
darin besteht, für verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame Rabat-
tierung zu beanspruchen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die
erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten.
Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen
Abnahme von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass.

4. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-
Millimeter umgerechnet.

5. Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen
der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftrag-
geber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen
ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Ver-
einbarung bedarf.

6. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an Text und nicht an andere Anzeigen angren-
zen. Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag
mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen, wenn
• deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
• deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde

oder
• deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen

Form unzumutbar ist
• Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten.
Aufträge für andere Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vorlage des Musters und dessen Billigung bin-
dend. Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem Einzelfall
der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Verlag zur Erhebung eines
Verbundaufschlages. Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber un-
verzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druckunterlagen oder anderer
Werbemittel ist alleine der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von digitalen Druckunterlagen ist der
Auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen Vorgaben des
Verlages entsprechende Vorlagen für Anzeigen rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern.Kosten des Verla-
ges für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber
zu tragen. Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auf-
tragsbestätigung übliche Beschaffenheit der Anzeigen oder anderen Werbemittel im Rahmen der durch die
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Dies gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des
Verlages zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen einhält.

9. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur
Aufbewahrung der Druckunterlagen endet drei Monate nach der erstmaligen Verbreitung der Anzeige.

10. Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit bzw. Leistung, so
hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröf-
fentlichung des anderen Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des ande-
ren Werbemittels beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentli-
chung zu verweigern, wenn
• diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von

Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder
• diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.
Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels gestellte an-
gemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentli-
chen Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung
des Auftrags ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines Jahres
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden.Der Verlag haftet für sämtliche Schäden,
gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen: Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz
des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche
Vertreter oder leitende Angestellte des Verlages verursacht wurde. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag
nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen
vorhersehbaren Schaden beschränkt. Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verlet-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklamationen
müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung
und Beleg geltend gemacht werden. Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtver-
letzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem
Verhalten beruhen.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum
Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Ab-
druckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen



13. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall
schriftlich eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstel-
len und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlus-
ses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der
Vorauszahlung des Betrages zum Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert auf Wusch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden An-
zeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung
und Verbreitung der Anzeige.

16a. Aus einer Auflagenminderung kann – vorbehaltlich der Regelung der Ziffer 16b – nach Maßgabe des Satzes 2 bei
einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamt-
durchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die Garantieauflage unterschritten wird.
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn und soweit sie

bei einer Garantieauflage bis zu 050.000 Exemplaren mindestens 20 v. H.,
bei einer Garantieauflage bis zu 100.000 Exemplaren mindestens 15 v. H.,
bei einer Garantieauflage bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 v. H.,
bei einer Garantieauflage über 500.000 Exemplaren mindestens 05 v. H.,

beträgt.
Eine Auflagenminderung aus Gründen der Ziff. 23 bleibt unberücksichtigt. Als Garantieauflage gilt die in der
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder, wenn eine Auflage nicht genannt ist,
die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete)
Auflage des vorausgegangenen Kalenderjahres. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsan-
sprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

16b. (Sondervorschrift bei Auflagenminderungen für Titel, die heftbezogene Auflagendaten veröffentlichen)
Abweichend von Nummer 16a berechtigt eine Auflagenminderung bei Titeln, die heftbezogene Auflagendaten
veröffentlichen, nur dann zu einer Preisminderung, wenn und soweit sie bei einer Auflage (Garantieauflage) von
bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H. und bei einer Auflage (Garantieauflage) von über 500.000 Exemplaren
5 v.H. überschreitet. Eine Auflagenminderung aus Gründen der Ziff. 23 bleibt unberücksichtigt. Die der Garantie
zugrundeliegende Auflage ist die gesamte verkaufte Auflage im Sinne der Definition der IVW. Sie errechnet sich
für das Insertionsjahr aus dem Auflagendurchschnitt der vier Quartale vor dem Insertionsjahr, soweit nicht vom
Verlag eine absolute Auflagenzahl als Garantie in der jeweiligen Preisliste angegeben wurde. Voraussetzung für
einen Anspruch auf Preisminderung ist ein rabattfähiger Abschluss auf Basis der Mengenstaffel und für mindes-
tens drei Ausgaben. Grundlage für die Berechnung der Preisminderung ist der Auftrag pro Unternehmen, soweit
nicht bei Auftragserteilung eine Abrechnung nach Marken, die bei Auftragserteilung zu definieren sind, vereinbart
wurde. Die mögliche Auflagenminderung errechnet sich als Saldo der Auflagenüber- und Auflagenunterschrei-
tungen der belegten Ausgaben innerhalb des Insertionsjahres. Die Rückvergütung erfolgt am Kampagnenende
auf Basis des Kundennettos unter Berücksichtigung der bereits gewährten Agenturvergütung als Naturalgut-
schrift oder wenn dies nicht mehr möglich ist als Entgelt. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nur, wenn die
Rückvergütungssumme mindestens 2.500 Euro beträgt.

17. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem nor-
malen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften,
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne

dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die ein-
gehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige
Format DIN A4 (Gewicht 500 g) überschreiten, sowie Waren, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind
von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Wei-
terleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entste-
henden Gebühren/Kosten übernimmt.

18. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages.
Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichts-
stand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftragge-
bers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Ver-
tragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist
als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

19. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnun-
gen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.

20. Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge sind gegenüber Unternehmern wirksam, wenn sie vom Verlag
mindestens einen Monat vor Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen Werbemittels angekündigt werden.
Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb
von 14 Tagen in Textform nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden.

21. Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist der schriftliche
Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzernverbundene Unternehmen im Sinne
dieser Bestimmung sind Unternehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50
Prozent besteht. Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers
oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei Personengesellschaften durch Vorlage eines Handelsre-
gisterauszuges nachzuweisen. Der Nachweis muss spätestens bis zum Abschluss des Insertionsjahres er-
bracht werden. Ein späterer Nachweis kann nicht rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in je-
dem Fall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung durch den Verlag. Konzernrabatte werden nur für die
Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzei-
gen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattierung.

22. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der Auf-
traggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Ver-
fügung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen
des Anzeigenauftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen
entstehen können. Ferner wird der Verlag von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechts-
verteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung
der Werbung in Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nut-
zungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung,
Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar
zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte wer-
den in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen.

23. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme,
Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des
Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat
der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80 % der im
Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag aus-
geliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis
gekürzt, in dem die garantierte verkaufte oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht.


